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Beratung rund umdas Geld: Jagd und Steuern

Für die Abzugsfähigkeit von Auf-
wendungen fürdie Jagd ist entschei-
dend, ob sie im Rahmen des land-
wirtschaftlichen Betriebes ausgeübt
werden. Ist das der Fall, sind sowohl
Einnahmenals auchAufwendungen
als Betriebseinnahmen oder Be-
triebsausgaben in der Gewinner-
mittlung des Landwirts zu erfassen.
Besteht dieser Zusammenhang
nicht, ist die gesamte Jagd der priva-
ten Lebensführung zuzuordnen be-
ziehungsweise bildet einen Gewer-
bebetrieb.

Selbstnutzung einer
Eigenjagd und Ertragsteuern
Zwischen der Bodenproduktion

und der Jagdausübung bestehen
unmittelbare wirtschaftliche Zu-
sammenhänge. Ohne Jagdaus-
übung ist eine ordnungsgemäße
Land- und Forstwirtschaft nicht
möglich, da durch die Jagd übermä-
ßige Verbissschäden an forstwirt-
schaftlichenKulturen, Schälschäden
anBäumenoderdurch Schwarzwild
verursachte Substanzschäden an
landwirtschaftlich genutzten
Grundstücken sowie Bewuchs- und
Fruchtschäden an den Früchten ver-
hindert werden. Mit dem Jagdrecht
ist wiederum die Pflicht zur Hege
verbunden. Die Hege hat einerseits
die Erhaltung eines den landschaft-
lichen und landeskulturellen Ver-
hältnissen angepassten artenrei-
chen und gesunden Wildbestandes
sowie die Pflege und Sicherung sei-
ner Lebensgrundlagen zum Ziel, ist
andererseits jedoch so zu handha-
ben, dass Beeinträchtigungen einer
ordnungsgemäßen land-, forst- und
fischereiwirtschaftlichen Nutzung
durch Wildschäden möglichst ver-
mieden werden. Von diesem wirt-
schaftlichen Zusammenhang zwi-
schen dem Betrieb einer Land- und
Forstwirtschaft einerseits und der
Jagd andererseits geht auch das
Steuerrecht aus. Da die Selbstnut-
zung einer Eigenjagd damit immer

Die wichtigsten steuerlichen Fra-
gen in Zusammenhang mit der
Jagdausübung eines Land- und
Forstwirts stellen die Abzugsfä-
higkeit von Aufwendungen sowie
dieumsatzsteuerlicheBehandlung
der Einnahmen dar. Darüber hin-
aus lohnt es sich, über die bilanzi-
elleBehandlungdesRechts„Eigen-
jagd“ nachzudenken.

Aufwendungen und Erträge in Land- und Forstwirtschaft

den selbst bewirtschafteten Flächen
eines Landwirts dient, ist sie seinem
land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieb zuzuordnen.
Als Folge davon sind alle Einnah-

menundAusgaben,diemitder Jagd
zusammenhängen,betrieblich zuer-
fassen. Zu den Betriebsausgaben ge-
hören insbesondere Gebühren für
den Jagdschein, die Jagdhaftpflicht-
versicherung, Jagdsteuer, Beitrag
zur Berufsgenossenschaft, Jagd-
pacht, der Jagdhund (einschließlich
Tierarzt- und Futterkosten), Schutz-
kleidung, Aufwendungen für
Reviereinrichtungen (zum Beispiel
Hochsitze und Fallen), Abschreibung
für und Unterhaltung von Waffen

und Ferngläsern sowie Kosten der
Hege (zum Beispiel Wildfütterung)
und Personalkosten für die Anstel-
lung ständiger Arbeitskräfte (zum
Beispiel Jäger), aber auch kurzfristig
Beschäftigter unter anderem im
Rahmen von Treibjagden.
Zu den Betriebseinnahmen gehö-

ren die Erlöse aus der Vermarktung
desWildes sowie Einnahmenausder
Vergabevon Jagderlaubnisscheinen.
Zu den Erlösen gehört auch der Ge-
genwert des vom Land- und Forst-
wirt selbst verbrauchten Wildes (Pri-
vatentnahmen).
Auch wenn die Jagd für sich be-

trachtet dauerhaft zu Verlusten
führt, stellt die Ausübung im Rah-
men einer Eigenjagd keine Liebha-
berei dar. Sie dient immer der ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung
der land- und forstwirtschaftlichen
Flächen.

Eigenjagd plus
gepachtete Flächen

Bei Betriebsprüfungen kommt es
regelmäßig zu Diskussionen, wenn
der Land- und Forstwirt zu seinem
Eigenjagdbezirk weitere Jagdflä-
chenvonder angrenzenden Jagdge-
nossenschaft oder angrenzende Ei-
genjagdbezirke hinzupachtet. Für
folgende Sachverhalte sieht der
Bundesfinanzhof einen Zusammen-
hang mit dem land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb als gegeben an:
● Die dazugepachteten Flächen
werden aufgrund einer behördli-
chen Anordnung dem Eigenjagdbe-
zirk zugeschlagen. Das ist regelmä-

Ohne Jagdausübung ist eine ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft nicht
möglich.

ßig bei sogenannten Enklaven der
Fall.
● Die Zupachtung ist für die ord-
nungsgemäße Bewirtschaftung des
land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebes erforderlich. Das ist zum Bei-
spiel der Fall, wenn eine Bejagung
der Flächen aufgrund der natürli-
chen Grenzen (Verkehrswege, Was-
serstraßen) nur durch den angren-
zenden Eigenjagdbesitzer erfolgen
kann und ohne eine Bejagung ord-
nungsgemäße Land- und Forstwirt-
schaft wegen der drohenden Wild-
schäden nicht möglich ist.
● Die dazugepachteten Jagdflä-
chen werden vom Landwirt über-
wiegend selbst bewirtschaftet. Das
kann zum einen der Fall sein, wenn
landwirtschaftliche Flächen zur Be-
wirtschaftung zugepachtetwerden,
aber auch, wenn sich der zugepach-
tete Jagdbezirk auf Flächen er-

streckt, die im Eigentum des Land-
und Forstwirts stehen, aufgrund
mangelnder Arrondierung jedoch
nicht Teil seines Eigenjagdbezirkes
sind.

Verpachtung
mit Eigenjagd

Pachtet ein Pächter einen land-
wirtschaftlichen Betrieb einschließ-
lich der Eigenjagd, ist auch bei dem
Pächter ein Zusammenhang der
Jagd mit dem land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb gegeben. Eine
solche Konstellation ergibt sich häu-
fig bei der Verpachtung von Domä-
nen.
Verpachtet hingegender Eigentü-

mer seinen landwirtschaftlichen Be-
trieb und behält sich die Eigenjagd
zurück, löst sich dadurch der wirt-
schaftliche Zusammenhang zwi-
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Tabelle: Jagd und Steuern

davon landwirtschaftlich bewirtschaftet als
Eigentumsfläche

davon landwirtschaftlich bewirtschaftet als
Pachtfläche

landwirtschaftlich bewirtschaftete Fläche
insgesamt

I

40 ha

55 ha

95 ha

II

60 ha

50 ha

110 ha

III

100 ha

95 ha

195 ha

Jagdfläche 180 ha 200 ha 380 ha
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schenderAusübungdes Jagdrechtes
und dem landwirtschaftlichen Be-
trieb. Als Folge daraus sind Einnah-
menundAusgabender Jagdder pri-
vaten Lebenshaltung zuzuordnen.
Das ist beispielsweise der Fall, wenn
ein Landwirt seinen Betrieb an sei-
nen Sohn oder seine Tochter ver-
pachtet und sich das Jagdrecht imEi-
genjagdbezirk zurückbehält. Sinn-
voll wäre in diesem Fall, den land-
wirtschaftlichen Betrieb einschließ-
lich des Jagdrechtes zu verpachten
und den Verpächter mit der Beja-
gung des Eigenjagdbezirkes zu be-
auftragen. Auf dieseWeise wird der
Zusammenhang mit dem landwirt-
schaftlichen Betrieb erhalten, und
die Kosten der Jagd können als Be-
triebsausgabe erfasst werden.

Verpachtung
des Eigenjagdbezirkes
Bei der Verpachtung des Eigen-

jagdbezirkes – ohne gleichzeitige
Verpachtung der landwirtschaftli-
chen Flächen – steht selten die Ein-
nahmeerzielung im Vordergrund.
Vielmehr liegt der Grund einer sol-
chen Verpachtung meist darin, dass
der Land- und Forstwirt persönlich
oder aufgrund der Größe seines Be-
sitzes nicht in der Lage ist, den ge-
setzlichen Verpflichtungen gemäß
BjagdG nachzukommen. Die Ver-
pachtung dient daher – aus welchen
Gründen sie auch immer erfolgt – in
erster Linie dem landwirtschaftli-
chen Betrieb, weil auf diese Weise
diemit demEigentum verbundenen
Pflichten erfüllt werden und Scha-
den im Rahmen der landwirtschaft-
lichen Urproduktion vermieden
wird. Die Erträge und Aufwendun-
gen, die in Zusammenhang mit der
Verpachtung des Eigenjagdbezirkes
anfallen, sind damit dem landwirt-
schaftlichen Betrieb zuzuordnen.

Gemeinschaftlicher
JagdbezirkundErtragsteuern
Dass eine Jagdgenossenschaft die

Jagd durch angestellte Jäger selbst
betreibt, kommt eher selten vor.
Normalerweise verpachtet sie den
Jagdbezirk und kehrt die Pachtein-
nahmen als Zahlungen für die jagd-
liche Nutzung an die Landeigentü-
mer aus. Diese führen zu Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft, so-
weit sich die Flächen im Betriebsver-
mögen befinden. Liegt hingegen
Privatvermögen vor, sind die Zahlun-
gen den Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung zuzuordnen.
Verpachtet die Jagdgenossen-

schaft den gemeinschaftlichen Jagd-
bezirk an einen oder mehrere Mit-

glieder der Jagdgenossenschaft, die
gleichzeitig Land- und Forstwirte
sind, ist wiederum zu prüfen, ob ein
wirtschaftlicher Zusammenhang
zwischen Jagd und landwirtschaftli-
chem Betrieb besteht. Bei der Beur-
teilung kommt es darauf an, ob die
jeweils vom Jagdpächter genutzten
Flächen auch überwiegend land-
und forstwirtschaftlich von ihm
selbst genutzt werden.

Beispiel: Ein Landwirt pachtet von
der Jagdgenossenschaft ein Revier
mit einer Größe von 280 ha. Hiervon
bewirtschaftet er selbst im Rahmen
seines land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebes 80 ha Eigentumsflä-
che und 75 ha Pachtfläche. Da er
mehr als die Hälfte des Jagdreviers
selbst bewirtschaftet, betreibt er die
Jagd im Zusammenhangmit seinem
land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieb. Er kann also die Jagdaufwen-
dungen als Betriebsausgaben gel-
tend machen.
Es kommt auch vor, dass mehrere

Landwirte, die selbst der Jagdgenos-
senschaft angehören, die Jagd ge-
meinsam pachten. Betreiben sie die
Jagd dann als Jagdgemeinschaft zu-
sammen, so besteht kein Zusam-
menhang mehr mit den Betrieben
der einzelnen Landwirte. In diesem
Fall könntendie Landwirteunterein-
ander die Aufteilung des Reviers in
der Weise vereinbaren, dass auf je-
des Mitglied zur Jagdausübung
überwiegend die selbst bewirtschaf-
teten landwirtschaftlichen Flächen
entfallen. Damit ist dann der Zusam-
menhang mit dem Betrieb wieder-
hergestellt.

Beispiel:Drei Landwirte I, II und III
pachten gemeinsam ein Jagdrevier
mit einer Größe von 760 ha. Sie tei-
len dieses Revier durch interne
schriftliche Vereinbarung wie in der
Tabelle beschrieben auf.

Landwirte I, II und III bewirtschaf-
ten jeweils mehr als die Hälfte ihrer
Jagdfläche selbst im Rahmen ihrer
landwirtschaftlichen Betriebe, so-
dass ein Zusammenhang der Jagd
mit ihrem landwirtschaftlichen Be-
trieb besteht.

Jagdausübung
als Gewerbebetrieb

Wird eine Jagd nicht im Rahmen
eines landwirtschaftlichen Betriebes
ausgeübt und übersteigen –was üb-
licherweise allerdings nicht der Fall
ist – die Einnahmen die Ausgaben,
liegen Einkünfte aus Gewerbebe-
trieb vor.

Eigenjagd
in der Bilanz

Das Eigenjagdrecht ist zivilrecht-
lich Bestandteil des Grundes und Bo-

dens. Es ist damit für Zwecke der
Grunderwerbsteuer nicht gesondert
zu bewerten. In der Bilanz hingegen
ist das Eigenjagdrecht als immate-
rielles Wirtschaftsgut vom Grund
und Boden getrennt auszuweisen,

soweit es entgeltlich erworben wur-
de. Dieser gesonderte Ausweis des
Eigenjagdrechtes hat zunächst ein-
mal keine steuerliche Auswirkung,
da es – wie auch Grund und Boden
oder stehendes Holz – nicht abnutz-
bar ist, also nicht abgeschrieben
wird.Wird allerdings Grund und Bo-
den einschließlich des Eigenjagd-
rechtes verkauft, ist zu beachten,
dass die Vergünstigungen des § 6b
Einkommensteuergesetz (EStG)
(Übertragung stiller Reserven auf
Reinvestitionen) nicht auf den Ge-
winn aus der Veräußerung des Ei-
genjagdrechtes angewendet wer-
den können. Andersherum kann ei-
ne bestehende 6b-Rücklage bei Zu-
kauf eines Grundstückes nicht auf
den Teil übertragenwerden, der auf
ein Eigenjagdrecht entfällt.
Bei der Aufteilung eines Gesamt-

kaufpreises für eine landwirtschaft-
liche Fläche auf Grund und Boden,
Jagdrecht und gegebenenfalls ste-
hendes Holz ist grundsätzlich von
denTeilwerten auszugehen.DerAn-
teil des Eigenjagdrechtes kanndabei
mit der mit Faktor 25 kapitalisierten
Jagdpacht bewertet werden.

Eigenjagd
und Umsatzsteuer

Betreibt ein Landwirt eine Eigen-
jagd im Rahmen seines land- und
forstwirtschaftlichen Betriebes, sind
auf die aus dem Wildverkauf erziel-
ten Umsätze die Regelungen des
§ 24 Umsatzsteuergesetz (UStG) an-
zuwenden. Das bedeutet, dass bei
Anwendung der Pauschalierung
10,7% Umsatzsteuer (USt) und bei
Anwendung der Regelbesteuerung
(Option) 7% USt auszuweisen sind.
Wird hingegen die Eigenjagd ver-

pachtet, unterliegt die Pacht nicht
mehr der Pauschalierung. Sie ist
auch nicht – wie die Verpachtung
vonGrundundBoden – umsatzsteu-
erfrei, sondern unterliegt als Ver-
pachtung eines Rechtes dem Regel-

ZudenBetriebsausgabengehöreninsbesondereGebührenfürdenJagdschein,
die Jagdhaftpflichtversicherung, Jagdsteuer, Beitrag zur Berufsgenossen-
schaft, Jagdpacht, der Jagdhund (einschließlich Tierarzt- und Futterkosten) et
cetera.
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steuersatz von 19%. Dasselbe gilt
für die Ausgabe von entgeltlichen
Jagderlaubnisscheinen und die Ver-
gabe von entgeltlichen Einzelab-
schüssen.
Werden allerdings landwirtschaft-

liche Flächen einschließlich der Ei-
genjagd verpachtet, steht die
Grundstücksverpachtung im Vorder-
grund, und derUmsatz ist insgesamt
umsatzsteuerfrei.

Gemeinschaftlicher
JagdbezirkundUmsatzsteuer
Die langfristige Verpachtung ei-

nes Jagdrechtes eines gemeinschaft-
lichen Jagdbezirks durch eine Jagd-
genossenschaft unterliegt als Ver-
mögensverwaltung nicht der Um-
satzsteuer. Auch die Ausschüttun-
gen der Jagdgenossenschaft an ihre
Mitglieder lösenkeineUmsatzsteuer
aus.

Rund um
die Wildschäden

Häufig wird in Jagdpachtverträ-
gen vom Pächter eine Wildschaden-
verhütungspauschale und/oder eine

Wildschadenpauschale vereinbart.
Die Wildschadenverhütungspau-
schale zahlt der Jagdpächter an den
Eigentümer für Maßnahmen des Ei-
gentümers, Wildschäden zu verhin-
dern. Diese Wildschadenverhü-
tungspauschale ist umsatzsteuer-

pflichtig und unterliegt – wie die
Jagdpacht – der Regelbesteuerung
(19%).
Eine Wildschadenpauschale hin-

gegenwirdumsatzsteuerlichals ech-
ter Schadenersatz behandelt, unter-
liegt also nicht der Umsatzsteuer.

Dasselbe gilt für Zahlungen, mit de-
nen ein konkreter Wildschaden ent-
schädigt wird.

Häufigwird in JagdpachtverträgenvomPächter eineWildschadenverhütungs-
pauschale und/oder eine Wildschadenpauschale vereinbart.

Fotos: Isa-Maria Kuhn

Kirsten Hettenhausen
wetreu, LBB Oldenburg

Werden die Flächen, auf denen
die Jagd ausgeübt wird, über-
wiegend vom Land- und Forst-
wirt selbst bewirtschaftet, ist die
Jagd dem landwirtschaftlichen
Betrieb zuzuordnen. Damit sind
EinnahmenundAufwendungen
der Jagd als Betriebseinnahmen
oder -ausgaben im landwirt-
schaftlichen Betrieb zu erfassen.
Umsatzsteuerlich sind in diesem
Fall die Regelungen des § 24
UStG anzuwenden (Pauschalie-
rung beziehungsweise Option
zur Regelbesteuerung).
Bei Anschaffung oder Veräuße-
rung von landwirtschaftlichen
Flächen mit Eigenjagdrecht ist
dieses als immaterielles Wirt-
schaftsgut gesondert zu bewer-
ten.

FAZIT

Schleswig-holsteinische Spargelanbauer unterwegs

21 Teilnehmer fanden sich am
1. Juli frühmorgens nach kurzer Bus-
fahrt auf dem Direktvermarkterbe-
trieb von Anke und Peter Hinrichs in
Schmedeswurth bei Marne ein. Die

Die Saison ist gelaufen, und wann,
wennnicht jetzt,kannderSpargel-
anbauer sich eine kurze Ver-
schnaufpause gönnen und sich bei
den Kollegen im Land umsehen?
SeitvierJahrenorganisiertThomas
Hanf, Leiter des Arbeitskreises
Spargel in Schleswig-Holstein, an-
gestellt als Fachberater für den Be-
reich Spargel bei der Landwirt-
schaftskammer, diese Fahrten.
„WirhabenschonSonderkulturbe-
triebe in Niedersachsen und Meck-
lenburg-Vorpommern besucht.
AberdiesesJahrbleibenwireinmal
im eigenen Land“, berichtete der
Spargelberater. Der Arbeitskreis
hat 48 Mitglieder, die rund 300 ha
Spargel im Land bewirtschaften.
Die Gesamtanbaufläche in Schles-
wig-Holstein für dieses Feingemü-
se beträgt zirka 400 ha, so sind gut
drei Viertel der Spargelproduzen-
ten im Arbeitskreis organisiert.

„Von der Direktvermarktung bis zum Biounternehmen“

Peter Hinrichs fährt mit seinen Gästen auf seine Gemüsebauflächen.

Eheleute haben inden vergangenen
25 Jahren einen gut sortierten Hof-
laden mit gemütlichem Ambiente,
guten Parkmöglichkeiten und einer
breiten Produktpalette aufgebaut.

Aus wenig Land
viel machen

Nurdrei Tage imJahr schließendie
beiden ihr Geschäft, sonst sind sie

immer für ihre Kunden mit über 20
verschiedenen Gemüsesorten da.
Der Familienbetrieb betreibt auf ei-
nem Zehntel seiner Fläche intensi-
ven Gemüsebau. Auf den anderen


